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Verlängerung des probeweisen Betriebes der Grüngutsammelstelle in 

Modschiedel 

 

 

 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g an den Kreisausschuss 
 
Der Landkreis Lichtenfels übernimmt weiter für die Jahre 2022 und 2023 die 
Kosten für den Abtransport und Kompostierung für an der Grüngutsammelstelle 
der Stadt Weismain in Modschiedel angenommenes Grüngut und Gartenabfälle 
aus privaten Haushalten. 
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 Die Stadt Weismain hatte mit E-Mail vom 21.01.2021 die Errichtung eine 

Grüngutsammelstelle in Modschiedel beantragt. 
 
Aufgrund der Kurzfristigkeit des Antrages und dem Start des Probebetriebes 
zum 01.04.2021 wurde die Angelegenheit direkt im Kreisausschuss am 
25.03.2021 behandelt. Dieser hat dem probeweisen Betrieb für ein Jahr 
zugestimmt, danach sollte mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen die 
Angelegenheit nochmals im Umweltausschuss beraten werden.  
 
Die Aufstellung des Sammelcontainers durch die Stadt Weismain erfolgte dann 
dennoch erst am 21.05.2021. Insgesamt erfolgten drei Abholungen:  
 

Abholdatum Menge/to. Kosten/Euro 

09.08.2021 7,15 347,90 

13.10.2021 7,01 343,07 

04.11.2021 10,05 447,98 

 
Nachdem der Container erst Ende Mai 2021 gestellt und mit der Abholung im 
November wieder abgezogen wurde, wird empfohlen, den Probetrieb für die 
Jahre 2022 und 2023 zu verlängern, um besseres Zahlenmaterial für eine 
abschließende Entscheidung zu haben.  
 
Diese kann dann im Rahmen der im Vorgriff der Neuausschreibung der 
Abfuhrleistungen zu erfolgenden Überprüfung und Überarbeitung des 
Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreises im Herbst 2023 / Frühjahr 2024 
erfolgen. 
 
Es ist aber weiterhin zu berücksichtigen, dass diese Annahmestelle nicht im 
aktuellen Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises enthalten ist und bei einer 
positiven Entscheidung auch andere Ortsteile im Landkreis entsprechende 
Anträge stellen könnten. 
 
 
  

 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 
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3 Finanzierung 

 Gesamtkosten 
der Maßnahmen 

Jährliche 
Folgekosten/ 
-lasten 
voraussichtlich 

 
Eigenteil 

 
Objektbezogene 
Einnahmen 

 €   €     €   €   

  
 Veranschlagung 

 
Haushaltsstelle 

  
X 

Im VwH 
20 

 
 

Im VmH 
20 

 
 

 
nein 

 
X 

ja, mit 
3.000 €   

 
0.7202.6369 
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Lichtenfels, den 21.04.2022 
Landratsamt: 
  
 
M e i ß n e r Zimmer 
Landrat Sachgebietsleiter 

  
 


